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§ 73 EuWO Ermittlung der
Vorzugsstimmen

 EuWO - Europawahlordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Jeder Bewerber eines veröffentlichten Wahlvorschlags hat durch jede gültige Bezeichnung seines Namens auf

dem amtlichen Stimmzettel durch den Wähler eine Vorzugsstimme erhalten.

2. (2)Die Gesamtzahl der auf einen Bewerber entfallenen Vorzugsstimmen wird für den Bereich des Stimmbezirks

durch die Bezirkswahlbehörde, für den Bereich des Landeswahlkreises und alle Regionalwahlkreise des

Landeswahlkreises von der Landeswahlbehörde und für den Bereich des Bundesgebietes von der

Bundeswahlbehörde ermittelt.
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